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Antrag

Der BPT 2010.1 möge beschließen, dass 

- nach Abschnitt A: Grundlagen § 4 Absatz 2 der Bundessatzung zu 
Verschlusssachen erklärte Interna von diesem Status befreit werden. 

- nach Abschnitt A: Grundlagen § 4 Absatz 2 der Bundessatzung die 
Verschwiegenheit über Verschlusssachen nicht mehr zu wahren ist, 

Begründung

Kann man einen Vorstand entlasten, wenn man von den zu 
Verschlusssachen erklärten Interna keine Ahnung hat? Will sich ein 
neuer Vorstand wählen lassen, wenn er die Verschlussachen nicht 
vorher kennt? Da die Interna in der Bundessatzung nicht definiert 
sind, kann man darunter alles Mögliche verstehen, auch Verträge, die 
zu Lasten des PIRATEN Vermögens getätigt wurden. 

Kann man einem Amtsträger noch trauen, wenn Einzelheiten einer 
Interna über die Verschwiegenheitspflicht hinaus durchsickern und 
z.B. Schatzmeister oder Vorstandsvorsitzende dadurch zu einem 
bestimmten Handeln "bewogen" werden können? 

(siehe SÄA Streichen von Interna) 
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